
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur 12. Sitzung 

des Jugendhilfeausschusses 

am Donnerstag, dem 08.12.2016, 

um 17:00 Uhr im Ratssaal 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Feststellung der Sitzungsniederschrift vom 22.09.2016 

 
 3   04 - 16 0943/2016 Gewährung von Pauschalzuschüssen an Jugendverbände 

 
 4   04 - 16 0944/2016 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der außerschulischen 

Jugendarbeit 
 

 5   04 - 16 0945/2016 Nachfinanzierung des freiwilligen Zuschusses zu den Einrichtungs-
kosten der Überhangsgruppe in der Kindertageseinrichtung 
Polderbusch 
 

 6     Mitteilungen und Anfragen 
 

 7     Einwohnerfragestunde 
 

 
 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, den 25. November 2016 
 
 
 
Jan Ludwig  
Vorsitzender 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 16 

0943/2016 24.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Gewährung von Pauschalzuschüssen an Jugendverbände 
 
 
Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 08.12.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt im Jahre 2016 den nachstehend genannten Jugendverbänden 
einen Zuschuss von 6,89€ je gemeldetem Mitglied zu bewilligen. 

1. Bund der katholischen Jugend (BDKJ) 
2. Evangelische Gemeindejugend 
3. THW-Jugend 
4. Jugendfeuerwehr 
5. Naturschutzjugend 
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Sachdarstellung : 

 

Bei der Bewilligung der jährlichen Pauschalzuwendungen an die Emmericher 
Jugendverbände wurden in der Vergangenheit stets deren jeweiligen Mitgliederzahlen 
zugrunde gelegt. 

Aufgrund der aktuell abgefragten Zahlen ergibt sich folgendes Bild: 

1. Bund der katholischen Jugend (BDKJ)  532 Mitglieder 
2. Evangelische Gemeindejugend   110 Mitglieder 
3. THW-Jugend        51 Mitglieder 
4. Jugendfeuerwehr       42 Mitglieder 
5. Naturschutzjugend       39 Mitglieder 

 

Gesamt   774 Mitglieder 

Die noch im letzten Jahr bezuschusste Johanniter-Jugend konnte in diesem Jahr nicht berücksichtigt 
werden, da sich die Emmericher Ortsgruppe aufgelöst hat. 

 

Für 2016 stehen insgesamt 5.335,00€ zur Bezuschussung der Jugendverbandsarbeit in Emmerich am 
Rhein zur Verfügung. Dieser Betrag wird durch die Gesamtzahl von 774 gemeldeten Mitgliedern 
dividiert und ergibt einen Pro-Kopf-Zuschuss von 6,89€. 
Die endgültige Bewilligung an die Jugendverbände soll demnach wie folgt aussehen: 
 
 

1. Bund der katholischen Jugend (BDKJ)  3.665,48€ 
2. Evangelische Gemeindejugend      757,90€ 
3. THW-Jugend         351,39€ 
4. Jugendfeuerwehr        289,38€ 
5. Naturschutzjugend        268,71€ 
 

    Gesamt    5.332,86€ 
 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2016  vorgesehen. Produkt: 1.100.06.02.01 
 
 
 
Leitbild : 
 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 16 

0944/2016 24.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit 
 
 
Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 08.12.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt  die für 2016 zur Verfügung stehenden Mittel aus dem 
Landesjugendplan und der Stadt Emmerich am Rhein wie folgt zu verteilen: 

 

Träger 

Zuschuss 

Summe 
(EUR) 

Pfarrheim St. Johannes - Praest              3.731,09 €  

Pfarrheim St. Antonius - Vrasselt              1.993,03 €  

Pfarrheim St. Aldegundis              1.366,55 €  

Treffpunkt Heilig Geist                  445,09 €  

Pfarrheim St. Martini              1.681,60 €  

St. Michaelsheim - Speelberg              1.935,09 €  

Pfarrheim Sankt Martinus - Elten              2.686,35 €  

Pfarrzentrum Sankt Georg - Hüthum              1.935,09 €  

Evangelisches Gemeindezentrum              1.058,57 €  

Evangelisches Jugendhaus              1.527,53 €  

Gesamt: 18.360,00 € 
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Sachdarstellung : 

 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 7.1.2016 einen neuen Schlüssel für die 
Verteilung des Betriebskostenzuschusses (von derzeit insgesamt 18.360 EUR) beschlossen. 
 

Hiernach  können bis zu 10 % des Gesamtzuschusses (derzeit maximal: 1.836 EUR) an 
eigenständige Jugendverbände/-organisationen für einzelne Veranstaltungen gezahlt werden 
(max. 150 EUR pro Veranstaltung). 

Die restliche Summe wird auf die Träger aufgeteilt, die eigene Räumlichkeiten für andere 
Vereine/Verbände/Initiativen für die offene Kinder- und Jugendarbeit unentgeltlich zur 
Verfügung stellen und/oder eigene offene Kinder- und Jugendarbeit in diesen Räumen 
anbieten. Die Höhe des Zuschusses setzt sich aus einem Basisbetrag (40 % der übrigen 
Mittel) und der Nutzungsdauer der Einrichtung für die offene Kinder- und Jugendarbeit 
zusammen (60 % der übrigen Mittel). Der Basisbetrag wird durch zwei Faktoren – Größe und 
Alter der Einrichtung – bestimmt. Die Mittel werden entsprechend prozentual auf die 
Einrichtungen verteilt. 

Berücksichtigt werden alle vom Stadtjugendamt Emmerich am Rhein anerkannten Träger die 
entsprechende Angebote im Stadtgebiet vorhalten und einen Antrag stellen. 

Für den Zuschuss in 2016 wurde der Zeitraum 1.1.2016 bis 30.9.2016 zugrunde gelegt. 

In diesem Jahr wurden keine Anträge von eigenständigen Jugendverbänden gestellt. Aus 
diesem Grund wurde die gesamte Summe (1.836 EUR) dem Zuschuss für Träger mit 
eigenen Räumlichkeiten zugeteilt. 

Die Berechnung der Zuschüsse kann der Anlage 1 entnommen werden. 

 

  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr  vorgesehen. Produkt: 1.100.06.04.01 
 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
04 - 16 0944 2016 A 1 Betriebskosten der Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit 



TOP ____ Anlage 1

Gesamtbudget: 18.360,00 €   

(1) Veranstaltungszuschuss (10%): 1.836,00 €       

davon beantragt: -  €                

Restbetrag: 1.836,00 €      

(2) Betriebskosten (90%): 16.524,00 €     

Restbetrag aus (1): 1.836,00 €      

Gesamtmittel (2): 18.360,00 €    

Punkte\m
2

min. m
2

max. m
2

1 - klein: 10 99,99

2 - mittel: 100 199,99

3 - groß: 200 ∞

Punkte

2

1,5

1

1,5

Haushaltsjahr: 2016

5 bis 10 Jahre

älter als 10 Jahre

älter als 10 Jahre (Umbau in den letzten 5 Jahren)

Kategorisierung nach Alter

Betriebskosten der Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit

Basisdaten

Kategorisierung der Flächen (m
2
)

Nutzungsdauer maximal

0 bis 4 Jahre

Ö  4



Haushaltsjahr: 2016

Budget: 16.524,00 €   

Restbetrag aus (1): 1.836,00 €     

verfügbares Budget: 18.360,00 €   

Basisbetrag (gesamt): 7.344,00 €      

Nutzungsbetrag (gesamt): 11.016,00 €   

Basisbetrag pro Punkt: 222,55 €         

Nutzungsbetrag pro Std: 3,62 €              

Gesamtzuschuss (rechnerisch): 18.360,00 €   

Zuschuss

m²

(Punkte)

Alter

(Punkte)

Gesamt-

punkte

Betrag

(EUR)

Nutzung in

Stunden

Betrag

(EUR)

Summe

(EUR)

3,0 1,0 4,0 890,18 €         784,5 2.840,91 €      3.731,09 €            

2,0 1,0 3,0 667,64 €         366,0 1.325,40 €      1.993,03 €            

2,0 1,0 3,0 667,64 €         193,0 698,91 €         1.366,55 €            

1,0 1,0 2,0 445,09 €         0,0 -  €                445,09 €                

2,0 1,0 3,0 667,64 €         280,0 1.013,96 €      1.681,60 €            

2,0 1,0 3,0 667,64 €         350,0 1.267,46 €      1.935,09 €            

3,0 1,0 4,0 890,18 €         496,0 1.796,17 €      2.686,35 €            

2,0 1,0 3,0 667,64 €         350,0 1.267,46 €      1.935,09 €            

3,0 1,0 4,0 890,18 €         46,5 168,39 €         1.058,57 €            

3,0 1,0 4,0 890,18 €         176,0 637,35 €         1.527,53 €            

0,0 0,0 0,0 -  €                0,0 -  €                -  €                      

0,0 0,0 0,0 -  €                0,0 -  €                -  €                      

23,0 10,0 33,0 7.344,00 €      3.042,0 11.016,00 €   18.360,00 €          

Betriebskosten der Einrichtungen der außerschulischen Jugendarbeit

(2) Betriebskosten (90%):

Basisbetrag Nutzung

Träger

Gesamt:

Evangelisches Jugendhaus

Evangelisches Gemeindezentrum

St. Michaelsheim - Speelberg

Pfarrheim Sankt Martinus - Elten

Pfarrzentrum Sankt Georg - Hüthum

Pfarrheim St. Johannes - Praest

Pfarrheim St. Antonius - Vrasselt

Pfarrheim St. Aldegundis

Treffpunkt Heilig Geist

Pfarrheim St. Martini
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
04 - 16 

0945/2016 24.11.2016 
 
 
 
Betreff 

Nachfinanzierung des freiwilligen Zuschusses zu den Einrichtungskosten der 
Überhangsgruppe in der Kindertageseinrichtung Poloderbusch 
 
 
Beratungsfolge 

Jugendhilfeausschuss 08.12.2016 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Emmerich am Rhein beschließt  den gewährten 
freiwilligen Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Christophorus, in  Höhe von 4.200,00 € auf 
8.008,50 €, für die Einrichtung der 5. Kindergartengruppe (Übergangsgruppe) in der 
Kindertageseinrichtung Polderbusch zu erhöhen.   
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Sachdarstellung : 

 
Am 01.08.2016 ist die 5. Kindergartengruppe in der Kindertageseinrichtung Polderbusch an 
den Start gegangen. Hierzu wird Bezug genommen auf die Vorlage und den Beschluss der 
Jugendhilfeausschusssitzung vom 16.06.2016. Die Herrichtungs- und Einrichtungskosten der 
Räumlichkeiten wurden vorab mit einem Gesamtbetrag  i.H.v. 19.200 € kalkuliert. Unter 
Anrechnung des Zuschusses der Rudolf W. Stahr Sozial- und Kulturstiftung in Höhe von 
15.000 € wurde aus städtischen Mitteln ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 4.200 € 
bewilligt. Die tatsächlichen Kosten betragen nach Abschluss der Maßnahme 25.508,50 €. Mit 
Datum vom 09.11.2016 stellte die Zentralrendantur Kalkar einen Antrag auf 
Nachfinanzierung des freiwilligen Zuschusses.  Dieser Antrag ist als Anlage 1 der Vorlage 
beigefügt. Auf die Beifügung der Aufstellung und Rechnungen wurde verzichtet, diese 
wurden im Jugendamt geprüft. Die höheren Kosten sind vertretbar.   
Eine Nachfinanzierung aus Mitteln der Stiftung entfällt. Die Zentralrendantur Kalkar hat 
angeboten, den freiwilligen Betriebskostenzuschuss für das Kindergartenjahr 2016/2017 auf 
den Fehlbetrag in Höhe von 6.308,50 € anzurechnen.  Die verbleibenden Kosten in Höhe 
von 3.808,50 € sollten jedoch nicht beim Träger verbleiben, da die kostenneutrale 
Einrichtung dieser 5. Gruppe vereinbart war.  
Das Jugendamt Emmerich befürwortet die Nachfinanzierung des freiwilligen Zuschusses in 
Höhe von 3.808,50 €.  
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2016 (freiwillige Zuschüsse zu den Betriebskosten) 
vorgesehen. Produkt 1.100.0601.01. 
. 
 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 4.3. 
 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 
 
 
Anlage/n: 
04 - 16 0945 2016 A 1 freiwilliger Zuschuss 5. Gruppe Polderbusch 
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